
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/9/30 86/04/0144
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1986

Index

VerfassungsR

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

Norm

B-VG Art130 Abs1 litb

B-VG Art131a

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung

verbunden):86/04/014586/04/014686/04/014786/04/014886/04/0149

Rechtssatz

Weder der Hinweis auf den Eintritt der Sperrstunde noch die Au<orderung, das Gastgewerbelokal wegen des Eintrittes

der Sperrstunde zu schließen stellt die Ausübung unmittelbarer behördlicher Befehlsgewalt und Zwangsgewalt dar

(Hinweis E VfGH 23.10.1981, B 487/80).
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